


Reglement 51.340 d	 Der Umgang mit Fahnen, Standarten und Fanions

79

Beachte:	 Fahnen- und Wappenbild sind identisch. Der Steinbock schaut 
gegen die Fahnenstange, respektive im Wappen gegen heraldisch rechts.

Fahne Wappen Standesfarben

Weiss und Grün

Beachte:	 Die Fahne und das Wappen zeigen das gleiche Bild.

WAADT, 1803

Unter dem Schutz nahender französischer Truppen rief am 24. Januar 1798 
das waadtländische Revolutionskomitee in Lausanne die Lemanische Re-
publik aus und hisste am Fenster des Rathauses an der Place de la Palud 
die grüne Fahne der Republik. Die Patrioten trugen an ihren Hüten grüne 
Kokarden, die damalige Freiheitsfarbe. Die Franzosen besetzten dann vier 
Tage später die Waadt, welche wenig später als Kanton Leman Teil der 
Helvetischen Republik wurde. Die Kantone der Helvetischen Republik führ-
ten keine eigenen Wappen oder Fahnen. Eine der Nationalfarben der Repu-
blik war aber aus Anerkennung an das revolutionäre Waadtland Grün.
Die Mediationsakte von 1803 beendete den Bürgerkrieg zwischen Födera-
listen und Helvetikern und garantierte die Freiheit des Kantons Waadt als 
Teil der neuen Eidgenossenschaft. Am 16. April 1803 beschloss die Kan-
tonsversammlung, dass die Kantonsfarben Hellgrün und Weiss sein sollten. 
Aus zeitgenössischen Stoffmustern weiss man, dass damals mit Hellgrün 
ein mittleres Grün gemeint war (siehe auch St. Gallen und Thurgau). Im 
Siegel sollten die Worte «Liberté et Patrie» stehen, wobei weder die Positi-
on der Worte noch ihre Farbe erwähnt wird. Die teils goldigen, oftmals auch 
schwarzen Buchstaben wurden in das obere weisse Feld des Wappens ge-
setzt. Seit 1916 werden die Buchstaben offiziell golden geschrieben. 
Kantonsfarben und die Inschrift auf dem Siegel galten selbstverständlich 
auch für die Fahnen, obwohl dies in keinem Gesetz des neu geschaffenen 
Kantons ausdrücklich präzisiert wird. Die Kantonsfahne, die gleichzeitig mit 
dem neuen Wappen entstand, zeigt das gleiche Muster wie das Wappen. In 
den ersten Jahrzehnten der waadtländer Kantonsgeschichte fügte man 
manchmal im unteren grünen Feld die gelben Worte «Canton de Vaud» 
hinzu. Eine exakte Beschreibung von Fahne und Wappen des Kantons Waadt 
findet sich in der Kantonsverfassung.

A 
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Fahne Wappen Standesfarben

Weiss und Rot

WALLIS, 1815

Vor 1000 Jahren gehörte das Land Wallis dem Bistum Sitten. Kaiser Hein-
rich VI. gewährte im Jahre 1189 dem Bischof von Sitten die Reichsunmit-
telbarkeit. Kurz darauf wurde erstmals 1220 eine bischöfliche Fahne er-
wähnt, die höchstwahrscheinlich je zur Hälfte weiss und rot war. Daraus 
dürfte sich dann das Wappen des Bistums entwickelt haben, dem nach und 
nach Sterne beigefügt wurden, woraus dann das Wappen von Sitten und 
dasjenige des ganzen Wallis entstanden sind. Bereits 1507 sind auf dem 
von Weiss und Rot gespaltenen Wappen des Wallis mehrere Sterne zu seh-
en. Ihre Anzahl variierte im Laufe der Zeit, bis im Jahre 1582 ein erstes 
offizielles Wappen der Republik Wallis mit 7 Sternen angenommen wurde. 
Die Sterne entsprachen den damaligen Zenden des regierenden Oberwallis.
Am 30. August 1802 wurde das Wallis eine unabhängige Republik und 
nahm fünf weitere Sterne für die fünf Zenden des nun gleichberechtigten 
Unterwallis in sein Wappen und seine Fahne auf. Nachdem es von 1810 
bis Ende 1813 ein Departement Frankreichs gewesen war, trat das Wallis 
am 12. September 1814 nach einigen Monaten Unabhängigkeit als 20. 
Kanton der Eidgenossenschaft bei. Die Walliser Verfassung vom 12. Mai 
1815 hatte den Zenden Conthey aufgenommen, so dass in ihrem Artikel 58 
neu ein Wappen und eine Fahne mit 13 Sternen angenommen wurde, so 
wie wir sie heute kennen.

Beachte:	 Fahne und Wappen haben das gleiche Bild. Weiss liegt immer am 
Mast, respektive heraldisch rechts, und die Sterne zeigen stets nach 
oben.
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Fahne Wappen Standesfarben

Grün, Weiss und Rot

Beachte:	 Grün steht immer beim Mast, respektive heraldisch rechts, und 
das Kreuzchen befindet sich heraldisch links.

NEUENBURG, 1815

Das Fürstentum Neuenburg kam im Jahre 1707 an Preussen, welches es 
1806 an Frankreich abtrat. Nach dem Sturz Napoleons kam Neuenburg 
1814 erneut an Preussen, gleichzeitig aber wurde es am 12. September 
1814 als 21. Kanton in die Eidgenossenschaft aufgenommen. In dieser 
heiklen Doppelstellung führte Neuenburg bei inneren Angelegenheiten als 
preussisches Fürstentum wieder das frühere Wappen, während es für aus-
wärtige Angelegenheiten als unabhängiger Staat angesehen wurde und des-
halb das rot-goldene Wappen mit weissen Sparren der Grafen von Neuenburg 
aus dem 13. Jahrhundert führte.
Nachdem bereits 1831 ein Aufstand missglückt war, bedeutete die erfolg-
reiche Revolution vom 1. März 1848 das Ende der preussischen Herrschaft. 
Die verfassungsgebende Versammlung bestimmte am 11. April 1848 die 
Farben der neuen Republik: Grün, Weiss und Rot, senkrecht angeordnet und 
mit einem weissen Schweizerkreuz im oberen Teil des roten Streifens. Wie 
bei anderen Kantonen auch, wurde Grün als Freiheitsfarbe gewählt, Rot und 
Weiss waren die eidgenössischen Farben. Das Wappen, welches bis heute 
nicht offiziell beschrieben ist, entstand ebenfalls ab 1848 durch Übertra-
gung des Fahnenbildes in einen Schild.
Obwohl alle Versuche, die alten roten und gelben Neuenburger Farben wie-
derherzustellen, bisher gescheitert sind, wird aus traditionellen Gründen 
oftmals neben der Kantonsfahne auch die alte Neuenburger Grafenfahne 
gehisst.

A 
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Fahne Wappen Standesfarben

Gelb und Rot

GENF, 1815

Obwohl Genf sicher schon im 14. Jahrhundert ein Wappen gehabt haben 
muss, kennen wir ein solches erst ab 1446. Es entspricht dem noch heute 
gebräuchlichen Wappen mit halbem schwarzem Adler in Gold und goldenem 
Schlüssel in Rot. Der Adler entstammt dem Reichswappen, während der 
Schlüssel des heiligen Petrus als Schutzpatron der Genfer Bischofskirche 
das Symbol der Kirche ist. Die erhalten gebliebenen historischen Fahnen 
zeigen fast immer die Farben Rot und Gelb mit dem bekannten Genfer 
Wappen.
Im Jahre 1798 war Genf bis zum Sturz Napoleons 1814 ein Teil Frankreichs. 
Am 19. Mai 1815 wurde der Kanton Genf dann in die Eidgenossenschaft 
aufgenommen. Die Hoheitszeichen und Farben des Kantons wurden vom 
Parlament am 10. August 1815 festgelegt und seither in verschiedenen 
Varianten verwendet. Ein Jahrhundert später entschloss man sich, das Kan-
tons- und das Stadtwappen zu bereinigen. Die am 8. Februar 1918 von der 
Regierung beschlossene Wappenform ist bis heute gültig, ebenso die Fahne, 
welche das gleiche Bild zeigt.
Als einziger Kanton der Schweiz besitzt Genf ein sogenanntes Oberwappen 
in Form einer Sonne mit der Kurzform des Namens Jesu, welches an die 
Reformation der Stadt im 16. Jahrhundert erinnern soll.

Beachte:	 Die Fahne und das Wappen beinhalten das gleiche Bild. Der hal-
be Adler liegt immer an der Fahnenstange, respektive heraldisch rechts.
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Fahne Wappen Standesfarben

Weiss und Rot

JURA, 1979

Das Gebiet des Kantons Jura gehörte bis zur französischen Revolution dem 
Fürstbistum Basel. Im Sommer 1792 vertrieben die Franzosen den letzten 
Bischof und am 18. Dezember 1792 wurde in Delsberg die Raurakische 
Republik ausgerufen. Diese kurzlebige Republik nahm ein Siegel mit dem 
republikanischen Liktorenbündel mit aufgesetzter Jakobinermütze an (siehe 
auch St. Gallen), ein Wappen oder eine Fahne sind nicht bekannt. Das Gebiet 
kam im März 1793 an Frankreich, die Republik hörte auf zu existieren. Anfang 
1814 marschierten die Alliierten ein und führten kurz darauf die rote und 
weisse bischöfliche Kokarde wieder ein. Das Gebiet kam dann am 23. August 
1815 an den Kanton Bern, Neuenburg und Basel erhielten ebenfalls kleinere 
Gebietsteile.
1943 schlug der Delsberger Gustave Riat die heute bekannte Fahne für den 
bernischen Landesteil Jura vor, welche beim Volk sehr rasch beliebt wurde. 
Die jurassischen Vereine ersuchten 1947 die Berner Regierung um die offi-
zielle Anerkennung dieser Fahne, welche sie endlich am 12. September 1951 
erhielten. Der rote Baselstab ist das Symbol des ehemaligen Fürstbistums, 
während die Balken die sieben Amtsbezirke vertreten. Vom Fahnenbild leitet 
sich das identische Wappen ab.
Die politische Auseinandersetzung zwischen Bernern und Jurassiern führte 
1970 zur Möglichkeit einer friedlichen Abstimmung in den sieben juras-
sischen Amtsbezirken über die Frage der Kantonszugehörigkeit. 1974 stimm-
ten die vier nördlichen Bezirke für den neu zu bildenden Kanton Jura, während 
die drei südlichen Bezirke und das Laufental für einen Verbleib bei Bern 
stimmten. 1977 wurde die neue Verfassung des künftigen Kantons Jura, in 
der das bekannte Wappen genau definiert ist, angenommen.
Wie der Kanton Waadt beschreibt der Jura sein Wappen im Artikel 5 der Verfas-
sung unmissverständlich so, wie es 1951 angenommen worden war.

Beachte:	 Der Bischofsstab weht an der Fahnenstange, auf dem Wappen 
steht er heraldisch rechts. A 
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Anhang 6.1: 

Verpacken von militärischen Fahnen in Futteral

 

 

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport 
 
Schweizer Armee 
Logistikbasis der Armee 

Merkblatt 
SYSTEMMANAGEMENT 

SYMA 100-00.201 

 
 

Verpacken von militärischen Fahnen in Futteral 
  

   
1. Flor auf Fahnenstange legen. 

 
2. 

 

Flor mit der Hand fixieren und mit dem Aufrollen 
der Fahne beginnen. 

 
3. 

 

Durch strecken des Fahnenblattes in Richtung 
"Spitze" werden Falten im Fahnenblatt vermie-
den. 

 
 

 

 

 A 
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LBA / SYMA    SYMA 100-00.201 
IPT Feldzeichen  2 / 2 
 

5. 
 

Fahne weiter aufrollen bis sie vollständig aufge-
rollt ist.  

 
  

 
   
6. Zum Schutz von Fahnen und Standarten werden 

zur zeit zwei verschiedene Futterale verwendet. 
Das alte Modell hat eine Stirnseitige Öffnung wel-
che mit Bändern verschlossen wird. Das neue 
Modell kann in der gesamtem Länge aufgeklappt 
werden und ist mit Klettverschluss verschliessbar. 

 

 

6a 

 

Fahne in altes Futteral: 

Die zusammengerollte Fahne in das Futteral ein-
fädeln und, in dem die Fahne in Aufrollrichtung 
gedreht wird, vollständig ins Futteral hinein schie-
ben. 

 
  

 
6b Fahne in neues Futteral: 

Die zusammengerollte Fahne zuerst, danach der 
zweite Teil der Fahnenstange seitwärts ins Futte-
ral hineinlegen und das Futteral mittels Klettver-
schluss schliessen 

 

 

 
 

A 
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Anhang 6.2: 

Umgang mit militärischen Fahnen

 

 

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport 
 
Schweizer Armee 
Logistikbasis der Armee 

Merkblatt 
SYSTEMMANAGEMENT 

SYMA 100-00.202 

 
 
Umgang mit militärischen Fahnen  
(Fahnen, Standarten und Fanions) 

1. Den Fahnen und Standarten, als Feld- und Ehrenzeichen unserer Armee, ist die ihnen gebüh-
rende Achtung und Sorgfalt in der Behandlung entgegenzubringen. 

  
2. Werden die Feldzeichen in entrolltem Zustand auf Fahrzeugen mitgeführt, darf höchstens mit 

Schritttempo gefahren werden. Wird zu schnell gefahren, können, bedingt durch das Flattern 
mit zu starkem Fahrtwind, Feldzeichen beschädigt werden. 

  
3. Die auf Motorfahrzeugen festgeschraubten Feldzeichen sind für Fahrten mit Geschwindigkei-

ten > 10 km/h zu entfernen. 
  
4. Feldzeichen, welch sich auch nur in leicht feuchtem Zustand befinden, sind sofort nach Bezug 

der Unterkunft bei guter Belüftung aufzuhängen. Seide kann bis zu einem Drittel ihres Ge-
wichtes an Wasser einlagern. Das bedeutet, dass auch wenn nicht spürbar, Fahnen und 
Standarten trotzdem feucht sein können, was bei unsachgemässer Lagerung zu Schimmel-
bildung führen kann. 
Seide ist sonnenempflindlich, die Farben verblassen und die Seide vergilbt. Daher ist eine 
länger daurende, direkte und starke Sonneneinwirkung der Feldzeichen zu vermeiden. 

  
5. Im Merkblatt 100-00.201, Verpacken von militärischen Fahnen in Futteral, ist beschrieben, 

wie Fahnen richtig verpackt werden. Diese Merkblatt erhält die Truppe immer zusammen mit 
dem Feldzeichen. 

  
6. Am Koppel dürfen durch die Truppe keine zusätzlichen Löcher zur Veränderung der Öff-

nungsweite gemacht werden. 
  
7. Militärischen Fahnen und Zubehör sind für den Transport entsprechend dem Merkblatt     

100-00.204, Verpacken von militärischen Fahnen für den Versand, zu verschieben. 
  
8. Für Schäden, welche an militärischen Fahnen aus Nichtbeachtung dieses Merkblattes ent-

stehen, haften die Verursacher gemäss der Fachtechnischen Weisung 100-00.001, Fahnen in 
der Armee, Ziffer 1.5. 

  
 

  

A 
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Anhang 6.3: 

Umgang mit nicht militärischen Fahnen

 

 

 
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport VBS 
 
Schweizer Armee 
Logistikbasis der Armee LBA 

 

Merkblatt 
SYSTEMMANAGEMENT 

SYMA 100-00.203 

 
 
Umgang mit nicht militärischen Fahnen  
(CH-, Kantons- und Landesfahnen) 

1. Entsprechend der fachtechnischen Weisung SYMA 100-00.001, Fahnen in der Armee,  kön-
nen ausschliesslich für VBS-Anlässe CH-, Kantons- und internationale Landesfahnen bezo-
gen werden. 

  
2. Die Fahnen sind entsprechend der vorgesehenen Verwendung für Innen- oder Aussenver-

wendung zu bestellen. 
  
3. Zum Aufhängen der Fahnen sind ausschliesslich die dafür vorgesehenen Befestigungsvor-

richtungen, entweder Karabinerhaken für Aussenbefestigung an Fahnenmasten oder Ösen 
für Innenbefestigeung mit Nägeln, zu verwenden. 
Die CH-Fahnen sind nicht mit Ösen ausgestattet. Aus diesem Grund sind sowohl für Innen 
wie Aussenbefestigung die Karabinerhaken zu verwenden. 

  
4. Unsachgemässe Befestigung, z.B. mit Nagel, Bostitch oder Schnur durch das Fahnentuch, 

führen unweigerlich zu Beschädigungen. 
  
5. Nasse Fahnen sind vor dem Zusammenlegen und Verpacken zu trocknen da diese sonst zu 

Schimmelbildung neigen.  
  
6. Für Schäden, welche an nicht militärischen Fahnen aus Nichtbeachtung dieses Merkblattes 

entstehen, haften die Verursacher gemäss der eingangs erwähnten fachtechnischen Weisung  
Ziffer 1.5. 

 

  

A 
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Anhang 6.4: 

Verpacken von militärischen Fahnen für den Versand

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport 

Schweizer Armee 
Logistikbasis der Armee 

Merkblatt 
SYSTEMMANAGEMENT 

SYMA 100-00.204 

Verpacken von militärischen Fahnen für den Versand 

Fahnen und Standarten sind Feld- und Ehrenzeichen unserer Armee. Dementsprechend sind die-
se mit Respekt und Sorgfalt zu handhaben. 

Dieser Grundsatz muss insbesondere auch beim Versand beachtet werden. 

Für den Transport von militärischen Fahnen sowie sämliches Zubehörmaterial sind immer Paletten 
mit zwei aufgesetzten Rahmen zu verwenden.  

Bei den Versandvorbereitungen von Fahnen 
sind folgende Punkte zu beachten: 

Fahnen sind immer mit der Spitze nach oben zu 
transportieren. 
Werden Fahnen mit nach unten gerichteter 
Spitze transportiert besteht die Gefahr, dass sie 
durch Öffnungen der Palette herausragen und 
durch Verlademittel beschädigt werden. 

Fahnen sind mit Hilfe der „TRAEGERSTANGE 
808MM, AUFSTECKBAR AUF 
PALETTERAHMEN“, SAP Nr. 2138.0686, in 
den Transportbehältnissen so zu platzieren, 
dass deren Spitzen nicht über den Seitenrand 
hinausragen. 

Da Standarten kürzer sind und deshalb der 
Länge nach hineingelegt werden können, wird 
die vorgängig beschriebene Hilfseinrichtung 
nicht benötigt. 

Verpackungsbeispiel mit Trägerstange 
SAP Nr. 2138.0686 

Verpackungsbeispiel mit Metallständer für  7 
Fahnen SAP Nr. 2527.2713 

A 
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LBA / SYMA   100-00.204
IPT Feldzeichen 2 / 2 

Holzständer werden zur repräsentativen Aufstellung von Fahnen verwendet.  
Die lackierte Oberfläche kann bei unsachgemässer Handabung leicht beschädigt werden. Aus 
diesem Grund sind diese Artikel für den Transport entsprechend zu verpacken und zu schützen. 

SAP Nr. 2118.1156, 
STAENDER HOLZ FUER 3 FAHNEN 

Der Ständer ist, wie abgebildet, liegend zu 
transportieren. 

Mehrere Ständer können ineinander ver-
schachtelt hineingelegt werden. 

Für den Transport von mehreren Holzständern 
ist zum Schutz der Oberfläche eine Kartonein-
lage zu verwenden. 

A 
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Anhang 7:

Weiterführende Literatur
– �«Wappen, Siegel und Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Kantone», 

herausgegeben von der Schweizerischen Bundeskanzlei, Bern, 1948

– �«Wappen und Fahnen der Schweiz», Louis Mühlemann, Bühler-Verlag AG, Lengnau, 1991  
(offizieller Wappen- und Fahnen-Bildband zur 700-Jahrfeier der Eidgenossenschaft)

– �«Fahnen und ihre Symbole», Peter M. Mäder und Günter Mattern, Schweizerisches Landes
museum, Bildband 4, Zürich, 1993, ISBN 3-908025-24-9

– �«Schweizer Archiv für Heraldik», Archivum Heraldicum, herausgegeben von der Schweizerischen 
Heraldischen Gesellschaft, seit 1886, ISSN 1423-0534

– �«Schweizer Wappen und Fahnen», Schriftenreihe, Hefte 1–11, Stiftung Schweizer Wappen  
und Fahnen, Zug/Luzern, ab 1987

– �«Vexilla Helvetica», Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Fahnen- und Flaggenkunde, 
Zollikofen, ab 1968, ISSN 1424-5841

– �«Schweizer Fahnenbuch», A. und B. Bruckner, Zollikofer & Co. Verlag, St. Gallen, 1942

– �«Fahnen und Farben der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Kantone», Robert Mader, 
Verlag Zollikofer & Co., St. Gallen, 1942

– �«Die Banner der Heimat», E. A. Gessler, Fraumünster-Verlag A.G., Zürich, 1942

– �«Geflammte Ordonanzfahnen der ständigen Schweizer Linienregimenter in französischen 
Diensten von 1672 bis 1792», Michel Rochat, Verlag Delachaux et Niestlé, Lausanne-Paris, 
1994, ISBN 2-603-00939-7

Allgemeine Flaggenbücher
– �«Flaggen-Enzyklopädie», Alfred Znamierowski, Delius Klasing Verlag, Bielefeld, 2001,  

ISBN 3-7688-1251-0

– �«Handbuch Flaggen», Jos Poels, Area Verlag GmbH, Erftstadt, 2006, ISBN 3-89996-792-5

– �«Fahnen und Flaggen», William Crampton, Sehen-Staunen-Wissen, Gerstenberg Verlag,  
Hildesheim, 1990, ISBN 3-8067-4411-4

– �«Nationalflaggen der Welt», Edition Maritim GmbH, ein Dorling-Kindersley-Buch, Hamburg, 
2000, ISBN 3-89225-402-8

– �«Die Zeichen der Menschen und Völker – unsere Welt in Fahnen und Flaggen», Whitney Smith, 
Reich Verlag, Luzern, 1975, ISBN 3-7243-0115-4
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Notizen
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